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TELEKARDIOLOGIE: KOSTEN FÜR DIE 
ÜBERTRAGUNGSGERÄTE ERSTATTEN
Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) und der Bundesverband Niedergelassener Kardio-
logen (BNK) haben in einem gemeinsamen Schreiben an den Bewertungsausschuss die Aufnahme 
einer Sachkostenpauschale für die sachgerechte Vergütung der externen Übertragungsgeräte (Trans-
mitter) für das Telemonitoring bei Herzinsuffizienz und der telemedizinischen Funktionsanalyse vor-
geschlagen. Da in fast 90 Prozent der Fälle die Krankenkassen die Transmitter nicht bezahlen würden, 
„wird den betroffenen Patient:innen eine Therapieoption vorenthalten, die nachweislich die Mortalität 
senkt“, so der BVMed-Experte für kardiale Medizinprodukte, Olaf Winkler.

Die telemedizinische Funktions-
analyse und das Telemonito-
ring bei Herzinsuffizienz ha-

ben kürzlich eine EBM-Ziffer erhalten 
und sind damit Bestandteile der Re-

gelversorgung gesetzlich versicherter 
Patient:innen. Beide Verfahren leiden 
jedoch unter einer strukturellen Un-
terversorgung, „weil die gesetzlichen 
Krankenkassen die Kostenerstattung 
für die zwingend notwendigen Trans-
mitter und die damit verbundene In-
frastruktur in den meisten Fällen ab-
lehnen“, so Winkler. Eine interne  
Datenanalyse der betreffenden Firmen 
habe ergeben, dass nur 11,3 Prozent 
der Anträge für einen Transmitter in-
nerhalb von 30 Tagen gezahlt werden. 
Nach sechs Monaten sind noch immer 
86,7 Prozent der Anträge nicht be-
zahlt worden.

Die Zielsetzung des gemeinsamen 
Vorschlages von BVMed und BNK ist 
es, „eine bundesweit einheitliche,  
regelhafte Versorgung geeigneter  
Patient:innen mit einem Transmitter 
bei möglichst geringem administrati-
ven Aufwand für Kostenträger, Her-
steller und Leistungserbringer zu 
schaffen“, heißt es in dem Schreiben 
an den Bewertungsausschuss. 

Konkret schlagen die Verbände vor:
•   Die Streichung des Satzes 2 der 

Ziffer 7.2 der Allgemeinen Be-
stimmungen des EBM („Kosten 
für externe Übertragungsgeräte 
(Transmitter) im Zusammenhang 
mit einer telemedizinischen Leis-
tungserbringung sind nicht be-
rechnungsfähig, sofern in den 
Präambeln und Gebührenord-
nungspositionen des EBM nichts 
anderes bestimmt ist“), da die  

Bestimmung oft als Begründung 
einer Ablehnung durch die Kran-
kenkassen verwendet wird.

•   Die Aufnahme einer Sachkosten-
pauschale für die sachgerechte 
Vergütung der Transmitter beim 
Telemonitoring bei Herzinsuffizi-
enz und der telemedizinischen 
Funktionsanalyse. Denn die Kos-
tenerstattung für Transmitter er-
folge in einem Dreieck von Leis-
tungserbringer, Kostenträger und 
Hersteller. Im Behandlungsfall ge-
nerieren kontinuierliche Zahlun-
gen auf allen Seiten große büro-
kratische Aufwände bei der Do-
kumentation, Rechnungsstellung 
und -prüfung. Deshalb sollte eine 
Einmalzahlung angestrebt wer-
den. Sachkostenpauschalen sind 
in Kapitel 40 des EBM bereits eta-
bliert und bewährt.

Bereits in einem Schreiben an den 
BVMed vom März 2022 hatte der Be-
wertungsausschuss darauf hingewie-
sen, dass im Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab (EBM) die Berech-
nungsfähigkeit der erforderlichen 
Transmitter zwar fehle, dies aber 
nicht dazu führe, dass die gesetzli-
chen Krankenkassen die Transmitter-
kosten nicht übernehmen müssten. 
Allerdings sei hierfür eine Vereinba-
rung der Versicherten mit ihren Kran-
kenkassen erforderlich, was in der 
Praxis zu Problemen führe, so der 
BVMed.
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